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Betreff

6. Änderung mit Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 8.1./8.2.  
"Beiderseits Merziener Straße" in Köthen (Anhalt) - östlich Porster  
Weg und nördlich Merziener Straße - der Stadt Köthen (Anhalt) hier:  
Abwägung der Bedenken und Anregungen aus der  
Öffentlichkeitsbeteiligung und aus der Beteiligung der Behörden und  
der Nachbargemeinden - Abwägungsbeschluss     

Beratungsfolge

Nr. Gremium Ist-Termin Ergebnis

1 
2 
3

27.08.2014: Bau-, Sanierungs- und Umweltausschuss 
02.09.2014: Hauptausschuss 
11.09.2014: Stadtrat

27.08.2014 
02.09.2014 
11.09.2014

laut BV 
laut BV 
laut BV

Beschlussentwurf

I. Nach Abwägung der öffentlichen und privaten Belange untereinander und 
     gegeneinander werden folgende Stellungnahmen berücksichtigt:

1. Behörde Nr. 2 – Landkreis Anhalt-Bitterfeld 
    - Untere Bodenschutzbehörde

Im Kapitel 4. 8 „Altlasten“ der Begründung wird die Bezeichnung „Amt für Umweltschutz“ in  
„Umweltamt“ geändert.

2. Behörde Nr. 2 – Landkreis Anhalt-Bitterfeld
- Straßenverkehrsamt

Der Hinweis bzgl. geplanter Änderungen der derzeitigen Grundstücksanbindung wird in Kap. 
8.1 „Verkehrserschließung“ der Begründung eingearbeitet.

3. Behörde Nr. 2 Landkreis Anhalt-Bitterfeld
- Untere Immissionsschutzbehörde



Im Kapitel 4.4 „Immissionssituation“ der Begründung wird der zweite Nachtimmissionswert 
geändert in „nachts 40/45 dB(A)“

4. Behörde Nr. 2 Landkreis Anhalt-Bitterfeld
- Raumordnung

- Die Aussage, dass sich das Plangebiet innerhalb des Mittelzentrums befindet, wird 
im Kapitel 3.1 „Landesplanung“ der Begründung gestrichen und in das Kapitel 3.2 
„Regionalplanung“ der Begründung eingefügt.
- Im Kapitel 3.2 „Regionalplanung“ der Begründung wird der Begriff „Siedlungsraum“ 
durch den Begriff „ländlicher Raum“ ersetzt.

5. Behörde Nr. 3 Regionale Planungsgemeinschaft Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg

Der in Aufstellung befindliche Sachliche Teilplan „Daseinsvorsorge - Ausweisung der 
Grundzentren in der Planungsregion Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg“ wird in das Quellen- und 
Literaturverzeichnis in der Begründung aufgenommen.

6. Behörde Nr. 8 Landesamt für Geologie und Bergwesen

Der Hinweis zur Hydrogeologie und Umweltgeologie wird in das Kap. 8.2 
„Wasserwirtschftliche Erschließung“ der Begründung aufgenommen.

7. Behörde Nr. 9 Landesamt für Vermessung und Geoinformation

Der fehlende Quellenverweis auf dem Auszug aus dem rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 
8.1/ 8.2 „Beiderseits Merziener Straße“ wurde im Kap. 2.4 „Räumlicher Geltungsbereich“ 
zwischenzeitlich ergänzt.

8. Behörde Nr. 20 MIDEWA

In Kap. 8.2 ‚Wasserwirtschaftliche Erschließung‘ der Begründung wird der Passus 
gestrichen, dass der Löschwasserbedarf aus dem Trinkwassernetz ergänzt wird.

II. Die Planzeichnung wird nicht geändert.

III. Den übrigen Hinweisen, Anregungen oder Bedenken aus den Stellungnahmen
      wird nach Abwägung der öffentlichen und privaten Belange untereinander und
      gegeneinander nicht entsprochen.

Gesetzliche Grundlagen:

§§ 1 - 6 BauGB



Darlegung des Sachverhalts / Begründung

1. Verfahrensstand

Der Entwurf der 6. Änderung mit Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 8.1./8.2. 
"Beiderseits Merziener Straße" in Köthen (Anhalt) – östlich Porster Weg und nördlich 
Merziener Straße – der Stadt Köthen (Anhalt) mit dazugehöriger Begründung und 
Umweltbericht vom 15.01.2014 wurde am 27.02.2014 vom Stadtrat der Stadt Köthen 
gebilligt und zur öffentlichen Auslegung bestimmt (Beschluss-Nr. 14/StR/29/005).
Die öffentliche Auslegung fand vom 02.04. - 08.05.2014 in der Stadtverwaltung Köthen statt.
Die Behörden und Träger öffentlicher Belange (TÖB) wurden mit Schreiben vom 
28.02.2014 um Stellungnahme zum Bebauungsplanentwurf gebeten.

2. Auswertung der Öffentlichkeitsbeteiligung

Während der öffentlichen Auslegung wurde keine schriftliche Stellungnahme von Bürgern 
abgegeben.

3. Auswertung der Beteiligung der Behörden bzw. der TÖB

Die TÖB (bzw. Behörden) wurden nach § 13 (2) Nr. 3 BauGB schriftlich (mit Schreiben vom 
28.02.2014) um Stellungnahme gebeten.
Es wurden 42 Behörden beteiligt.
Davon haben 24 Behörden eine Stellungnahme abgegeben (Liste der beteiligten 
Behörden/Träger öffentlicher Belange, Anlage 1).

Die Verwaltung schlägt vor, die Beschlüsse entsprechend der auf der Grundlage der 
Abwägungsvorschläge entstandenen Beschlussentwürfe zu fassen.






6. Änderung mit Erweiterung des räumlichen Geltungsbereiches des BP Nr. 8.1/ 8.2 ‚Beiderseits Merziener Straße‘ – Abwägungsprotokoll - 
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Stadt Köthen (Anhalt) Abwägung öffentlicher und privater Belange 
6. Änderung mit Erweiterung des räumlichen Geltungsbereiches gemäß §§ 3 und 4 BauGB in Verbindung mit § 1 (7) BauGB 
des BP Nr. 8.1/8.2 ‚Beiderseits Merziener Straße‘    


 


Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 


1 Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt   


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
Kenntnisnahme 
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 


1 Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt   


  
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass dem Vorhaben aus ziviler luftverkehrsrechtlicher Sicht keine 
Einwände entgegenstehen. 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass durch das geplante Vorhaben keine Belange betroffen sind, 
die den Aufgabenbereich der oberen Abfallbehörde berühren. 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus Sicht der oberen Immissionsschutzbehörde keine 
Bedenken gegen die Änderung des Bebauungsplanes bestehen. 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass wahrzunehmende Belange in Zuständigkeit des Ref. 404 – 
Wasser – nicht berührt werden. 
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 


1 Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt   


  
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass durch das Vorhaben keine abwasserrechtlichen Belange 
berührt werden und dass aus Sicht der oberen Wasserbehörde, Ref. 405 sich keine weiteren Hin-
weise ergeben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass derzeit keine Belange der oberen Naturschutzbehörde 
berührt sowie die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege durch die Naturschutzbe-
hörde des LK ABI vertreten werden. 
 
 
 
Der nebenstehende Hinweis wird zur Kenntnis genommen, die aufgeführten Gesetze sind u.a. im 
Quellen- und Literaturverzeichnis der Begründung aufgeführt. 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die vorliegende 6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 8.1/ 
8.2 ‚Beiderseits Merziener Straße‘ nicht raumbedeutsam im Sinne von raumbeanspruchend oder 
raumbeeinflussend ist und eine landesplanerische Abstimmung demzufolge nicht erforderlich ist. 
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 


1 Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt   


  
 
 
 
 
 
Der nebenstehende Hinweis wird zur Kenntnis genommen und zu gegebener Zeit beachtet. 
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 


2 Landkreis Anhalt-Bitterfeld   


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
Kenntnisnahme 
 
Kenntnisnahme 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass bei der vorliegenden Planung die im Rahmen der frühzeiti-
gen Beteiligung aus naturschutzrechtlicher Sicht formulierten Planungshinweise vollständig und in 
fachliche korrekter Weise umgesetzt wurden. 
 
Kenntnisnahme 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich für das weitere Planverfahren aus naturschutzrechtli-
cher Sicht keine Forderungen und Hinweise ergeben. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass forstliche Belange nicht betroffen sind. 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Hinweise aus der Stellungnahme der unteren Boden-
schutzbehörde vom 25.11.2013 vollumfänglich berücksichtigt wurden. 
 
Kenntnisnahme 
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 


2 Landkreis Anhalt-Bitterfeld   


  
 
 
 
 
Das Kap. 4.8 ‚Altlasten‘ wird wie nebenstehend aufg eführt geändert. 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen,  dass aus Sicht der unteren Straßenverkehrsbehörde zur vorlie-
genden Änderung des Bebauungsplanes keine Einwände bestehen. 
Der nebenstehende Hinweis bzgl. geplanter Änderunge n der derzeitigen Grundstücksanbin-
dung wird in Kap. 8.1 ‚Verkehrserschließung‘ der Be gründung eingearbeitet. 
 
 
 
Der zweite Nachtimmissionswert der DIN 18005 wurde redaktionell fehlerhaft angegeben 
und wird entsprechend der nebenstehenden Angabe ber ichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
Die Aussage, dass eine räumliche Abgrenzung des Mittelzentrums im Rahmen der Stellungnahme 
zum Verordnungsentwurf zum LEP 2010 vorgenommen wurde, wurde nochmals von Seiten der 
Stadtplanungsabteilung bestätigt. Unabhängig von dieser Aussage ist es richtig, dass diese Ab-
grenzung im Rahmen des Sachlichen Teilplans „Daseinsvorsorge in der Region Anhalt-Bitterfeld-
Wittenberg“ erfolgt.  
Die Aussage, dass sich das Plangebiet innerhalb des  Mittelzentrums befindet, wird nun in 
Kap. 3.2 „Regionalplanung“ aufgeführt. 
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 


2 Landkreis Anhalt-Bitterfeld   


  
 
Die nebenstehende Aussage ist ebenfalls nicht richtig, da in der kartographischen Darstellung des 
REP A-B-W eine entsprechende flächenhafte Darstellung als ‚Wissenschaftszentrum/ Bestand‘ 
erfolgt. Die nebenstehenden Aussagen beziehen sich auf den Textteil des REP A-B-W (Ziele der 
Rumordnung  Z 5.4.7.1 und Grundsätze zu 5.4.7.2 G). Diese inhaltliche Diskrepanz ist nicht zu-
gunsten der textlichen Aussagen aufzulösen, so dass an der inhaltlichen Aussage im Kap. 3.2 
‚Regionalplanung‘ festgehalten wird. 
  
Diese Aussage wird in Kap 3.2 ‚Regionalplanung‘ der  Begründung übernommen. 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die vorliegende Bebauungsplanänderung gemäß § 8 Abs. 2 
BauGB als aus dem Flächennutzungsplan entwickelt angesehen werden kann. 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass nach Prüfung einer möglichen Betroffenheit im Hinblick auf 
die Belange des Straßenbaulastenträgers, des Bereichs Liegenschaften, des Abfallrechts, des 
Lebensmittelüberwachungsamtes sowie des Brandschutzes zur vorliegenden Planung keine Be-
denken bestehen. 
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 


3 Reg. Planungsgemeinschaft A-B-W   


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der in Aufstellung befindliche Sachliche Teilplan „ Daseinsvorsorge - Ausweisung der Grund-
zentren in der Planungsregion Anhalt-Bitterfeld-Wit tenberg“ wird in das Quellen- und 
Literaturverzeichnis der Begründung aufgenommen. 
 
Kenntnisnahme 
 
 


Es wird zur Kenntnis genommen, dass der vorliegenden Planung keine Ziele der Raumordnung 
entgegenstehen.  


 







6. Änderung mit Erweiterung des räumlichen Geltungsbereiches des BP Nr. 8.1/ 8.2 ‚Beiderseits Merziener Straße‘ – Abwägungsprotokoll - - 9 - von 27 


 
Büro für Raumplanung - Diplomingenieur Heinrich Perk - Köthen (Anhalt) - Bärteichpromenade 31


   


 


Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 


3 Reg. Planungsgemeinschaft A-B-W   
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 


4 ALFF   


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
Die nebenstehend aufgeführte Stellungnahme vom 25.11.2013 ist im Anschluss an diese Stellung-
nahme dem Abwägungsprotokoll angefügt. Die darin aufgeführten Hinweise beziehen sich auf die 
derzeitige landwirtschaftliche Nutzung einer Teilfläche des Plangebietes. Auf diese privatrechtlichen 
Regelungen zwischen dem Grundstückseigentümer und dem landwirschaftlichen Pächter der in 
Rede stehenden Flächen hat die Stadt Köthen (Anhalt) keine Einflussnahme. Die geforderte 
Abstimmung hat demzufolge zwischen diesen Akteuren zu erfolgen.  
 
Die nebenstehenden Hinweise zu evtl. auftretenden Geruchs-, Staub- und Lärmbelästigungen 
aufgrund der an das Plangebiet angrenzenden Landbewirtschaftung werden zur Kenntnis 
genommen. 
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 


4 ALFF   
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 


5 LA Denkmalpflege   


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus archäologischer Sicht keine Bedenken gegen die vorlie-
gende Planung bestehen. 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus Sicht der Bau- und Kunstdenkmalpflege keine Bedenken 
bestehen. 
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 


6 Stadt Köthen Untere Denkmalbehörde   


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Es wird zur Kenntnis genommen, dass gegen die 6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 8.1/ 8.2 
„Beiderseits Merziener Straße“ der Stadt Köthen (Anhalt) keine Bedenken bestehen und sich im 
näheren Umfeld keine Baudenkmale befinden. 


 


Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus archäologischer Sicht keine Bedenken gegen die vorlie-
gende Planung bestehen. 
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 


7 LA Verbraucherschutz   


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass wahrzunehmende Belange nicht berührt werden. 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus Sicht des Arbeitsschutzes und der technischen Sicher-
heit im Rahmen der Zuständigkeit des LA für Verbraucherschutz keine Einwände gegen den vor-
liegenden Planentwurf bestehen. 
 
Der nebenstehende Hinweis wird zur Kenntnis genommen und ist zu gegebener Zeit vom Bauherren 
bzw. von ihm beauftragte Dritte zu beachten. 
 
 


 







6. Änderung mit Erweiterung des räumlichen Geltungsbereiches des BP Nr. 8.1/ 8.2 ‚Beiderseits Merziener Straße‘ – Abwägungsprotokoll - - 15 - von 27 


 
Büro für Raumplanung - Diplomingenieur Heinrich Perk - Köthen (Anhalt) - Bärteichpromenade 31


   


 


Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 


8 LA f. Geologie und Bergwesen   


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die nebenstehend aufgeführte Stellungnahme vom 09.12.2013 ist im Anschluss an diese Stellung-
nahme dem Abwägungsprotokoll angefügt. Inhalltlich wird darin angeführt, dass bergbauliche 
Arbeiten oder Planungen, die den Maßgaben des Bundesberggesetzes unterliegen, durch die 
Planung nicht berührt werden und dass Hinweise auf mögliche Beeinträchtigungen durch umge-
gangenen Altbergbau dem LA für Geologie und Bergwesen nicht vorliegen. 
 
Aus hydrologischer und umweltgeologischer Sicht erfolgt der Hinweis, dass es im Plangebiet zur 
Bildung von Staunässe bzw. oberflächennahem Schichtwasser kommen kann und es wird demzu-
folge empfohlen, im Falle einer naturnahen Versickerung gezielte Standortuntersuchungen gemäß 
DWA Regelwerk A 138 vorzunehmen. 
Dieser Hinweis wird in Kap. 8.2 ‚Wasserwirtschaftli che Erschließung‘ in die Begründung 
aufgenommen. 
 
Des Weiteren ist angeführt, dass aus ingenieurgeologischer und geotechnischer Sicht gegen die 
vorliegende Planung keine Bedenken bestehen und es werden Baugrunduntersuchungen empfoh-
len. Diese Aussagen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 


 







6. Änderung mit Erweiterung des räumlichen Geltungsbereiches des BP Nr. 8.1/ 8.2 ‚Beiderseits Merziener Straße‘ – Abwägungsprotokoll - - 16 - von 27 


 
Büro für Raumplanung - Diplomingenieur Heinrich Perk - Köthen (Anhalt) - Bärteichpromenade 31


   


 


Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 


8 LA f. Geologie und Bergwesen   
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 


8 LA f. Geologie und Bergwesen   
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 


9 LA Vermessung und Geoinformation   


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
Die nebenstehend aufgeführte Stellungnahme vom 18.11.2013 ist im Anschluss an diese 
Stellungnahme dem Abwägungsprotokoll angefügt. Die darin enthaltenen Hinweise bezüglich 
Grenzmarken werden zur Kenntnis genommen, sind jedoch für die vorliegende Planung nicht 
abwägungsrelevant.  
Der fehlende Quellenverweis auf dem Auszug aus dem rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 
8.1/ 8.2 „Beiderseits Merziener Straße“ wurde zwisc henzeitlich ergänzt. 
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 


9 LA Vermessung und Geoinformation   
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 


9 LA Vermessung und Geoinformation   
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10 Landesstraßenbaubehörde RB Ost   


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die nebenstehend aufgeführte Stellungnahme vom 19.03.2014 ist im Anschluss an diese Stellung-
nahme dem Abwägungsprotokoll angefügt. Inhalltlich wird darin angeführt, dass von Seiten der 
Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt, Regionalbereich Ost keine Einwände gegen die 6. 
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 8.1/ 8.2 ‚Beiderseits Merziener Starße“ bestehen und die 
Planung daher die Zustimmung erhält. 
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10 Landesstraßenbaubehörde RB Ost   
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20 MIDEWA   


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass vorbehaltlich der nebenstehend genannten Forderung keine 
Einwände zu der geplanten Änderung des Bebauungsplanes bestehen. 
 
 
 
In Kap. 8.2 ‚Wasserwirtschaftliche Erschließung‘ de r Begründung wird der Passus gestri-
chen, dass der Löschwasserbedarf aus dem Trinkwasse rnetz ergänzt wird. 
 
Die nebenstehend aufgeführte Stellungnahme vom 19.11.2013 ist im Anschluss an diese 
Stellungnahme dem Abwägungsprotokoll angefügt. Inhalltlich wird darin angeführt, dass die 
Trinkwasserversorgung der Wohnhäuser in der Merziener Straße Nr. 35 und Nr. 36 gewährleistet 
ist und dass zur Erschließung der im hinteren Bereich geplanten Wohnhäuser mit Trinkwasser ein 
Schacht an der Grundstücksgrenze zur Merziener Straße zu errichten ist.  
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20 MIDEWA   
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24 MITNETZ Gas   


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich im Planungsbereich keine Versorgungsanlagen der 
MITNETZ GAS mbH befinden, weshalb der Planung ohne Auflagen uneingeschränkt zugestimmt 
wird. 
 
Kenntnisnahme 
 
Kenntnisnahme 
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26 GDMcom   


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die GDMcom keine Einwände gegen die vorliegende Pla-
nung hat. 
 
Der Auflage wird zu gegebener Zeit entsprochen. 
 
Kenntnisnahme 
 
Kenntnisnahme 
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30 Polizeidirektion Sachsen-Anhalt Ost   


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass durch die vorliegende 6. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 8./ 8.2 ‚Beiderseits der Merziener Straße‘ die Interessen des Polizeireviers Anhalt- Bitterfeld 
nicht berührt werden und dass eine notwendige verkehrsrechtliche Beschilderung in einem späte-
ren Anhörungsverfahren zum Verkehrsregelplan erfolgt. 
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 6. Änderung B-Plan Nr. 8.1./8.2. "Beiderseits Merziener Straße"  
Liste der Beteiligung der Behörden / Träger öffentlicher Belange (TöB)


25.08.2014  


Nr. Behörde / Träger öffentlicher Belange (TöB) Unterabteilung/ Amt
Datum 


Anschreiben


Eingang 
Stellung-
nahme Bemerkungen Abwägung


Seiten der 
Abwägung


1 Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt


Referat 309 
Raumordnung, 
Landesentwicklung 30.10.2013 24.03.2014


Obere Luftfahrtbehörde: keine Einwände ; Obere 
Abfall- und Bodenschutzbehörde: keine Belange 
betroffen, Hinweis ; Obere 
Immissionsschutzbehörde: keine Bedenken ; Obere 
Wasserbehörde: Belange werden nicht berührt ; 
Obere Abwasserbehörde: Belange werden nicht 
berührt, keine Hinweise  ; Obere 
Naturschutzbehörde: Belange nicht berührt, Verweis 
auf Umweltschadensgesetz und Artenschutzrecht ; 
Obere Landesplanungsbehörde: nicht 
raumbedeutsam, landesplanerische Abstimmung nicht 
erforderlich, Hinweis zur Datensicherung ja 1 - 4


2 Landkreis Anhalt-Bitterfeld
63 Bauordnungsamt 
SG Bauplanung 28.02.2014 09.04.2014


Immissionsschutz: Hinweis zu den Lärmwerten; 
Wasserrecht: keine Stellungnahme; Bodenschutz: 
Zustimmung, Hinweis;  Straßenbaulastträger: keine 
Bedenken ; Straßenverkehrsamt: keine 
Stellungnahme ; Bauplanung: aus dem FNP 
entwickelt; Untere Naturschutzbehörde: keine 
weiteren Forderungen oder Hinweise ; Untere 
Abfallbehörde: keine Bedenken Brand- und 
Katastrophenschutz: keine Bedenken; Bereich 
Liegenschaften: keine Bedenken; Raumordnung: 
nicht raumbedeutsam, Hinweise; 
Lebensmittelüberwachungsamt: keine Bedenken; ja 5 - 7


3
Regionale Planungsgemeinschaft Anhalt-
Bitterfeld-Wittenberg 28.02.2014 28.03.2014


es stehen keine Ziele der Raumordnung entgegen, 
Hinweis ja 8 - 9


4
Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und 
Forsten Anhalt 28.02.2014 20.03.2014


keine Einschränkungen für die angrenzende 
Landbewirtschaftung zulässig ja 10 - 11


5 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie 28.02.2014 13.13.2014
keine Bedenken aus archäologischer Sicht; keine 
Bedenken aus Sicht der Bau- und Kunstdenkmalpflege ja 12


6 Stadt Köthen (Anhalt) Untere Denkmalbehörde 28.02.2014 07.03.2014


Im Änderungsbereich befinden sich keine 
Baudenkmale; aus archäologischer Sicht keine 
Bedenken ja 13


7 Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt
Dezernat 54 
Gewerbeaufsicht Ost 28.02.2014 11.03.2014 keine Einwände, hinweis zur Baustellenverordnung ja 14


8 Landesamt für Geologie und Bergwesen 28.02.2014 26.03.2014


Bergbau: Belange werden nicht berührt; Geologie: 
Hinweis zur geringen Durchlässigkeit; Empfehlung 
baugrunduntersuchungen vorzunehmen; ja 15 - 17


9
Landesamt für Vermessung und Geoinformation 
des Landes Sachsen-Anhalt 28.02.2014 12.03.2014 keine Bedenken oder Anregungen, Hinweise ja 18 - 20


10 Landesstraßenbaubehörde
Niederlassung Ost 
Fachbereich 2 28.02.2014 04.04.2014 keine Einwände ja 21


11 Landesstraßenbaubehörde
Niederlassung Ost 
Fachbereich 3 28.02.2014 05.03.2014 keine Betroffenheit ja 22


12
Bau- und Liegenschaftsmanagement Sachsen-
Anhalt


Niederlassung Süd 
Fachbereich 4 28.02.2014 10.03.2014


Belange nicht betroffen; das Land Sachsen-Anhalt ist 
kein Eigentümer nein


13 Bundesanstalt für Immobilienaufgaben Niederlassung Süd 28.02.2014 - -


14 DB Services Immobilien GmbH
Nebenstelle Halle, 
Facilitymanagement 28.02.2014 04.03.2014 keine Betroffenheiten; grundsätzlich keine Einwände nein
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 6. Änderung B-Plan Nr. 8.1./8.2. "Beiderseits Merziener Straße"  
Liste der Beteiligung der Behörden / Träger öffentlicher Belange (TöB)


25.08.2014  


Nr. Behörde / Träger öffentlicher Belange (TöB) Unterabteilung/ Amt
Datum 


Anschreiben


Eingang 
Stellung-
nahme Bemerkungen Abwägung


Seiten der 
Abwägung


15 Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH Niederlassung Südost 28.02.2014 12.03.2014 keine Stellungnahme nein


16 Agentur für Arbeit 28.02.2014 - -


17 Handwerkskammer Halle (Saale) 28.02.2014 - -


18 Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau 28.02.2014 - -


19
MITNETZ Strom Mitteldeutsche Netzgesellschaft 
Strom mbH 28.02.2014 - -


20 MIDEWA GmbH 28.02.2014 20.03.2014
grundsätzliche Zustimmung; keine Einwände; die 
MIDEWA stellt kein Löschwasser zur Verfügung! ja 23 - 24


21 Deutsche Telekom Netzproduktion GmbH 28.02.2014 - -
22 Bundesnetzagentur 28.02.2014 - -
23 DBD Deutsche Breitbanddienste GmbH 28.02.2014 - -


24
MITNETZ GAS Mitteldeutsche Gasversorgung 
GmbH 28.02.2014 04.04.2014


im Planbereich keine Versorgungsanlagen; 
Zustimmung ohne Auflagen ja 25


25
GDMcom Gesellschaft für Dokumentation u. 
Telekommunikation mbH 28.02.2014 17.03.2014


keine Anlagen; keine laufenden Planungen; weitere 
Beteiligung; ja 26


27 Köthen Energie Netz GmbH 28.02.2014 - -
28 Tönsmeier Entsorgung GmbH 28.02.2014 - -


29 Vetter GmbH 28.02.2014 - -


30 Polizeidirektion Sachsen-Anhalt Ost
Polizeirevier Anhalt-
Bitterfeld 28.02.2014 06.03.2014


Belange nicht berührt; Hinweise zu verkehrsrechtlicher 
Beschilderung; ja 27


31 Wehrbereichsverwaltung Ost 28.02.2014 07.03.2014 Belange nicht berührt;


32 Evangelisches Pfarramt St. Jacob 28.02.2014 - -


33 Katholisches Pfarramt St. Maria/St.Anna 28.02.2014 - -


34 Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage 28.02.2014 - -


35 Hochschule Anhalt (FH) 28.02.2014 12.03.2014
keine Liegenschaften ; keine Planungen oder 
Maßnahmen; Aufgabenbereich nicht berührt; nein


36 Unterhaltungsverband "Westliche Fuhne/Ziethe" 28.02.2014 - -
37 Unterhaltungsverband Taube/Landgraben 28.02.2014 05.03.2014 gehört nicht zum Verbandsgebiet nein
38 Abwasserverband Köthen 28.02.2014 05.03.2014 keine Einwände; nein
39 Abwasserzweckverband "Ziethetal" 28.02.2014 - -
40 Gemeinde Osternienburger Land 28.02.2014 - -


41 Stadt Südliches Anhalt 28.02.2014 19.03.2014
keine Einwände, Bedenken oder Hinweise; Belange 
nicht berührt:; nein


42 Stadt Könnern 28.02.2014 - -
43 Stadt Bernburg 28.02.2014 04.03.2014 Belange nicht berührt; nein


44 Zweckverband-Gewerbegebiet "Um die Dorfstätte" - - -
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